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AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamen hat am __ . __ . ____ gem. § 2 und § 2a des Baugesetz-
buches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. 
Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeisterin Schriftführer

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeisterin

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeisterin

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeisterin

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeisterin Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Kamen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeisterin

Gemarkung: Kamen
Flur: 010
Kataster Stand: Aug. 2013 
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NDIPL.-ING. KARL - HEINZ GADZIAK

DIPL.-ING. MONIKA GADZIAK
Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure
Friedrich-Ebert-Straße 12  59425 Unna

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1WA1 - 4

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

Maximale Firsthöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße,
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

FHmax: 

Maximale Traufhöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße, 
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

THmax:: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Fußweg / RadwegF + R

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Parkanlage

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

Straßenbegrenzungslinie

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung:

Nur Einzelhäuser zulässigE

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Verkehrsberuhigter BereichV

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Fläche für Wald

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer Vorgeschlagene 
Grundstücksgrenze

123

Vorgeschlagene Stellplatzanordnung

Flurgrenze FlurnummerFlur 10

1

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten der AnliegerG F L

Dachneigung 0 - 45 °

Flachdach / Pultdach / Satteldach / WalmdachFD / PD / 
SD / WD

Geplanter Straßenausbau

Geplante Höhen 
Straßenachse 

59,91

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB

Unterirdische Leitung (Gasfernleitung) mit Schutzstreifen

Flächen bei deren Bebauung Vorkehrungen gegen äussere Einwirkungen oder 
bei denen Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind
gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 
gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND 
SONSTIGE MAẞNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Regenrückhaltbecken

Zweckbestimmung:

RRB

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Anzupflanzende Einzelbäume, genauer Standort nach Detailplanung

Zu erhaltende Einzelbäume

Flächen zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

S+T Schutz- und Trenngrün

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung

Sichtschutzwand H= 3,0 m

Spielplatz

Maximale Baukörperhöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße,
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

H max: 

8) BELEUCHTUNG
Für die Außenbeleuchtung privater Grundstücke und des öffentlichen Straßenraumes 
sollten nur Leuchtmittel (Natriumdampflampen und LED-Leuchten) mit einer 
Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil 
von 0,02 % verwendet werden. LED-Leuchten sollten eine Farbtemperatur von 3000 
Kelvin oder weniger aufweisen.

9) DACH- UND FASSADENBEGRÜNUNG
Es wird empfohlen die Dachflächen von Flachdächern (Hauptgebäude, Nebenanlagen 
und Garagen) sowie die Fassaden der Gebäude zu begrünen. 

10) EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der 
auslegenden Stelle innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.   

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 BauGB und BauNVO
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG   

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 (3) Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO sonst 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 
Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Gebäudehöhe
Die maximal zulässigen Baukörperhöhen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung 
festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist die mittlere Höhe der Oberkante der Erschließungsstraße 
angrenzend an das Grundstück. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt des senkrecht aufgehenden 
Außenmauerwerkes mit der Oberkante Dachhaut. Die Bezugshöhe ist für das jeweilige 
Grundstück durch Interpolation in der Mitte der an die Verkehrsfläche angrenzenden 
Grundstücksseite zu ermitteln. Bei Eckgrundstücken gilt die Höhe der Verkehrsfläche als 
Bezugshöhe, zu der die Gebäude traufständig stehen.

2.2 Grundflächenzahl
Innerhalb der mit WA 1 und WA 3 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete ist die gem. 
§ 19 (4) BauNVO zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch Garagen 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche unzulässig.

Innerhalb der mit WA 2, WA 4 und WA 5 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete ist die 
gem. § 19 (4) BauNVO zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche grundsätzlich nur bis zu 25% der festgesetzten GRZ 
zulässig.

3. FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN  
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

3.1 Garagen und Carports i. S. d. § 12 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie im seitlichen Grenzabstand gem. BauO NRW zulässig. Sie müssen 
auf Ihrer Zufahrtsseite  einen Mindestabstand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie 
einhalten. 

3.2 Zwischen der überbaubaren Grundstücksfläche und der öffentlichen Verkehrsfläche 
–Erschließungsseite– (Vorgarten) sind Stellplätze nicht zulässig.

3.3 Nebenanlagen i.S. d. § 14 BauNVO sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Abweichend davon ist eine Überschreitung der rückwärtigen 
Baugrenze durch Terrassen um bis 3,0 m zulässig. Innerhalb der mit WA 2 gekennzeichneten 
Allgemeinen Wohngebiete kann bei einer Grenzbebauung von Doppelhäusern zur seitlichen 
Abschirmung von Terrassen oder ähnlichen privaten Freibereichen die hintere Baugrenze um 
maximal 3,00 m mit einer Grenzwand in einer maximalen Höhe von 2,00 m überschritten 
werden.
Darüber hinaus sind in dem mit WA 4 und WA 5 festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet 
folgende Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig:
- Müllabstellplätze
- Überdachte Fahrradabstellplätze
- Terrassenflächen (nicht überdacht) 

GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
gem. § 89 BauO NRW

1 STELLUNG BAULICHER ANLAGEN

Es sind nur die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen zulässig. Die 
Hauptfirstrichtung ist der längeren Mittelachse des Hauptbaukörpers gleichzusetzen. Für 
untergeordnete Baukörper sind abweichende Firstrichtungen zulässig.

2 TRAUFE

Doppelhäuser sind je Baukörper mit der gleichen Traufhöhe auszuführen.

3 AUSSENWANDFLÄCHEN

Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind als rotes, braunes, weißes oder 
anthrazitfarbenes Sicht- / Verblendmauerwerk (unglasiert), Naturstein oder Putzbau (weiß) 
auszuführen. Vollflächige Holzverschalungen der Hauptgebäude sind unzulässig. Für 
untergeordnete Teilflächen (max. 15 % Wandflächenanteil je Gebäudeseite, Brüstungsfelder, 
Balkone, Stürze, Gesimse etc.) dürfen auch andere Materialien verwendet werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für Glas. Bei Doppelhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu 
verwenden.

4 DACHFORM

Die Dächer der Hauptgebäude sind in den mit WA 1 und WA 2 gekennzeichneten Allgemeinen 
Wohngebieten mit einer Dachneigung von 20° - 45° auszuführen. 

Die Dächer der Hauptgebäude sind in den mit WA 3, WA 4 und WA 5 gekennzeichneten 
Allgemeinen Wohngebieten als Flachdach bzw. Pultdach (0°- 16°) auszuführen.

Doppelhäuser sind je Baukörper mit der gleichen Dachneigung auszuführen. 

Für Garagen sind Flachdächer und geneigte Dächer zulässig. Sofern Garagen mit geneigten 
Dachflächen versehen werden, sind diese mit der gleichen Dachneigung wie die 
Hauptbaukörper auszubilden. 

5 DACHEINDECKUNG

Alle Dächer sind mit roten, braunen oder anthrazitfarbenen Dachpfannen/ - ziegeln  oder 
Dachsteinen mit nicht glänzenden Oberflächen einzudecken. Bei Doppelhäusern ist je 
Baukörper das gleiche Material zu verwenden. Für untergeordnete Bauteile sind 
Blechabdeckungen zulässig. Ökologische und/oder energiesparende Dacheindeckungen (z.B. 
begrünte Dächer und Glasdächer zur Solarenergienutzung) können als Abweichung 
zugelassen werden.

6 DACHAUSBILDUNG

Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind nur in der Breite von maximal 1/2 der Trauflänge 
zulässig. Sie müssen mindestens 2,00 m vom Ortgang entfernt sein.

7 VORGARTEN/ EINFRIEDIGUNGEN

Zwischen der überbaubaren Grundstücksfläche und der öffentlichen Verkehrsfläche 
–Erschließungsseite– (Vorgarten) sind Mauern nicht zulässig. Die Abgrenzung zur öffentlichen 
Verkehrsfläche ist in Form von Hecken aus bodenständigen Gehölzen und Zäunen (nur auf der 
straßenabgewandten Seite der Abpflanzungen) mit einer maximalen Höhe von 1,00 m zulässig. 
Bei Eck- und Endgrundstücken sowie Grundstücken, deren Gartenzone zur 
Erschließungsstraße orientiert ist, sind zur angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche 
ausnahmsweise höhere Einfriedungen  aus Gehölzen und Zäunen (bis zu 2,00 m) zugelassen.

Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und vollflächig zu begrünen. 
Ausgenommen hiervon sind Grundstückszufahrten /- zugänge in einer Breite von insgesamt 
maximal 6,0 m je Grundstück (maximal eine Zufahrt und ein Zugang je Grundstück).

8 STELLPLÄTZE
Innerhalb der mit WA 1, WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete ist je 
Wohneinheit mindestens 1 Stellplatz nachzuweisen.  Innerhalb der mit WA 4 und WA 5 
gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete sind je Wohneinheit mindestens 1,5 Stellplätze 
nachzuweisen.

HINWEISE
1) DENKMÄLER

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Kamen als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 
93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 
drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

2) ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes sind gemäß § 39 BNatSchG Gehölzrodungen sowie 
eine Baufeldräumung nicht während der Brut- und Aufzuchtzeiten d.h. nicht zwischen dem 
01.03. – 30.09. eines jeden Jahres durchzuführen.
Vor einer Fällung von Höhlenbäumen ist ein fachgutachterlicher Ausschluss (ökologische 
Baubegleitung) von Fledermausquartieren erforderlich. Bäume mit Höhlen, die nicht 
hinreichend kontrolliert werden können, sind kontrolliert zu fällen, d.h. stückweise abzutragen 
und erschütterungsfrei zur weiteren Überprüfung abzulegen. Werden bei Gehölzfällungen wider 
Erwarten Fledermäuse in Baumhöhlen festgestellt, sind diese fachgerecht zu bergen und zu 
versorgen. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist in diesem Fall über 
entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entscheiden. 
Zur Einhaltung der artenschutzfachlichen Maßnahmen ist in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Unna eine ökologische Baubeleitung einzusetzen. 

3) KAMPFMITTEL
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten soforteinzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die untere Bodenschutzbehörde durch die 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.

4) BODENKONTAMINATIONEN
Falls im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen (ungewöhnliche Färbung 
und/oder Geruchsemissionen, z.B. Mineralöle, Teer o.ä.) entdeckt werden oder sonstige 
organoleptische Auffälligkeiten bemerkt werden, so ist unverzüglich der Kreis Unna, Untere 
Bodenschutzbehörde (Tel.: 02303/27-1169), zu informieren. Weitere Maßnahmen sind mit der 
Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.

5) UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE
Innerhalb des Plangebietes sind flächenhaft organische Bodenschichten anzutreffen 
(s. Kennzeichnung gem. § 9 (5) Nr. 1 BauGB). Hier bestehet ein generelles Risiko 
lastunabhängiger Setzungen bzw. schädlicher Setzungsunterschiede unter 
Gründungselementen. Es wird daher empfohlen, nicht unterkellerte Gebäude generell über eine 
ausreichend bewehrte Fundamentplatte mit nicht lastbeanspruchten umlaufenden 
Frostschürzen zu gründen. Im Bereich der organischen Böden sind Maßnahmen zur 
Baugrundertüchtigung bzw. Sondergründungsmaßnahmen (Pfahlgründung) erforderlich. Ein 
vollständiger Aushub der organischen Böden unterhalb der Kellersohle ist technisch 
grundsätzlich möglich. Aufgrund der hierfür erforderlichen Grundwasserabsenkung entsteht ein 
unkalkulierbares Risiko für schädliche Setzungen und Setzungsunterschiede in den 
angrenzenden Grundstücken. Im Verbreitungsgebiet organischer Böden sollte daher keine 
Errichtung von Kellern erfolgen.

6) HOCHWASSER
Der größte Teil des Bebauungsplangebietes liegt innerhalb des potenziellen 
Überschwemmungsgebietes der Seseke bei extremem Hochwasser (HQ 1000).
 

7) ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ
Starkregenereignisse können durch das öffentliche Entwässerungsnetz nicht immer vollständig 
aufgenommen werden, sodass es zur Überflutung von Straßen, Gelände und Gebäuden 
kommen kann. Hiergegen muss sich der Grundstückseigentümer bzw. Nutzer gemäß DIN 1986 
Teil 100 durch sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage und 
Gestaltung der baulichen Anlage abhängig sind, schützen. In diesem Zusammenhang wird 
empfohlen, die Oberkante des Erdgeschossfußbodens der fertigen Erdgeschossfußböden auf 
eine Höhe von 0,25 – 0,50 m über der zugeordneten Erschließungsstraße anzulegen. 
Entwässerungspunkte unterhalb dieser Höhe wie z.B. Lichtschächte, Kellerzugänge etc. sind 
entsprechend zu sichern.

4. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 3 und 6 BauGB)

4.1 Innerhalb der mit WA 1, WA 2 und WA 3 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete sind je 
Wohngebäude (Einzelhaus oder Doppelhaushälfte) maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 

4.2 Innerhalb des mit WA 4 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebietes sind je Wohngebäude 
maximal 5 Wohneinheiten zulässig.

4.2 Innerhalb des mit WA 5 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebietes sind je Wohngebäude 
maximal 7 Wohneinheiten zulässig.

5. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON 
BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a / b BauGB)

5.1 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit heimischen, 
standortgerechten Gehölzen flächendeckend zu begrünen. Die Grünsubstanzen der Flächen 
zur Anpflanzung und / oder mit einem Erhaltungsgebot belegten Flächen sind dauerhaft zu 
erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, standortgerechten 
Gehölzen zu ersetzen. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786, in der zuletzt geänderten 
Fassung.
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten 
Fassung.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 
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